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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/066/2026 

 
 

Federführung: Fachdienst 1 – Zentrale Dienste und Personal Datum: 23.02.2026 
Bearbeiter:   AZ:  
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bildung 09.03.2026 öffentlich 
Verwaltungsausschuss 11.03.2026 nicht öffentlich 
Rat Gemeinde Bohmte 19.03.2026 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Zuschuss des Landkreises zu den 

Schulsachkosten gem. § 118 NSchG und das Aussetzen der 
Kreisschulbaukasse gem. § 117 NSchG 
 
Sachverhalt: 

Nachdem für die Jahre 2024 und 2025 zwischen dem Landkreis Osnabrück und den 
Kommunen lediglich eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu Abschlagszahlungen zu den 
Schulsachkosten zustande gekommen ist, konnten die Gespräche nach nunmehr 2 Jahren 
erfolgreich abgeschlossen und eine einvernehmliche Regelung zu den Schulsachkosten und 
das Aussetzen der Kreisschulbaukasse gefunden werden. Die Entwürfe zu den öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen sind als Anlagen beigefügt.  
 
Für die Jahre 2024 und 2025 hat die Gemeinde Bohmte bereits Abschlagsbeträge in 
Gesamthöhe von 601.332,44 € erhalten. 
 
Für den Sonderzuschlag für Instandsetzungen ist für die Jahre 2024 und 2025 noch eine 
Nachzahlung in Gesamthöhe von 78.312,00 € zu erwarten.  
 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem 
Landkreis Osnabrück über die Zahlung von Schulsachkosten und der Vereinbarung zur 
Erstattungsregelung auf der Grundlage der vorliegenden Entwürfe zu. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück 
abzuschließen.  
 
 
 

Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 

Folgekosten) in Höhe von 

   
 

      € 
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 Gesamtaufwendungen und/ oder 

Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  

 

 

 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       
   Kostenstelle:       

 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 

Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Jährliche Folgekosten:       
 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 

                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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